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Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 
 
 

Wir laden hiermit die Aktionäre der AIXTRON SE 
mit dem Sitz in Herzogenrath 

zu der am

Mittwoch, den 20. Mai 2020, um 10:00 Uhr MESZ

stattfindenden  
 

ordentlichen Hauptversammlung  
 

ein. 

Die diesjährige ordentliche Hauptversammlung wird 
ohne physische Präsenz ihrer Aktionäre oder Bevollmächtigten 

als virtuelle Hauptversammlung durchgeführt.

Ort der Versammlung im Sinne des Aktiengesetzes: 
Geschäftsräume der Gesellschaft 

in der Dornkaulstraße 2, 52134 Herzogenrath 

I. Tagesordnung

1.  Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der AIXTRON SE 
zum 31. Dezember 2019, des gebilligten Konzernabschlusses zum  
31. Dezember 2019 und des zusammengefassten Lageberichts für 
die AIXTRON SE und den Konzern für das Geschäftsjahr 2019 und 
des Berichts des Aufsichtsrats sowie des erläuternden Berichts des 
Vorstands zu den Angaben nach §§ 289a Abs. 1, 315a Abs. 1 Handels-
gesetzbuch

 Diese Unterlagen sind von der Einberufung der Hauptversammlung an auf 
der Internetseite der Gesellschaft unter www.aixtron.com/hv abrufbar. Sie 
werden auch während der Hauptversammlung über die genannte Inter- 
netadresse zugänglich sein und in der Hauptversammlung erläutert. 

 Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und 
den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2019 gebilligt; der Jahresab-
schluss ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt. Entsprechend den gesetz-
lichen Bestimmungen ist daher zu Tagesordnungspunkt 1 keine Beschluss-
fassung vorgesehen. Der Bilanzverlust des Geschäftsjahres 2019 wird auf 
neue Rechnung vorgetragen; es wird keine Dividende für das Geschäfts-
jahr 2019 gezahlt.

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands 
der AIXTRON SE für das Geschäftsjahr 2019

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019 am-
tierenden Mitgliedern des Vorstands der AIXTRON SE für diesen Zeitraum 
Entlastung zu erteilen.

3.  Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichts-
rats der AIXTRON SE für das Geschäftsjahr 2019

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2019 amtie-
renden Mitgliedern des Aufsichtsrats der AIXTRON SE für diesen Zeitraum 
Entlastung zu erteilen.

4.  Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers und des  
Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020

 Der Aufsichtsrat schlägt auf Empfehlung seines Prüfungsausschusses vor, 
die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Düsseldorf, zum Ab-
schlussprüfer und Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2020 zu 
wählen. 

 Der Prüfungsausschuss hat in seiner Empfehlung erklärt, dass diese frei 
von ungebührlicher Einflussnahme durch Dritte gemäß Art. 16 Abs. 2 der 
EU-Abschlussprüferverordnung (Verordnung (EU) Nr. 537/2014) ist und 
ihm keine die Auswahlmöglichkeiten der Hauptversammlung beschrän-
kende Klausel im Sinne von Art. 16 Abs. 6 der EU-Abschlussprüferverord-
nung auferlegt wurde. 

5.  Beschlussfassung über die Billigung des Vergütungssystems für die 
Vorstandsmitglieder

 Die Verwaltung hat der Hauptversammlung der AIXTRON SE das bislang 
geltende Vorstandsvergütungssystem letztmalig am 16. Mai 2018 freiwillig 
zur Billigung vorgelegt. Diese Vorlage zur Billigung durch die Hauptver-
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sammlung beruhte auf der Regelung des § 120 Abs. 4 AktG in der bis zum 
31. Dezember 2019 gültigen Fassung.

 Durch das Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie 
(ARUG II) vom 12. Dezember 2019 wurde § 120 Abs. 4 AktG gestrichen 
und ein neuer § 120a AktG eingeführt. Gemäß § 120a Abs. 1 Satz 1 AktG 
beschließt die Hauptversammlung der börsennotierten Gesellschaft über 
die Billigung des vom Aufsichtsrat vorgelegten Vergütungssystems für die 
Vorstandsmitglieder bei jeder wesentlichen Änderung des Vergütungs- 
systems, mindestens jedoch alle vier Jahre. Zugleich hat der Gesetzgeber 
mit dem ARUG II in § 87a AktG die Anforderungen an das Vergütungs- 
system einer börsennotierten Gesellschaft konkretisiert. Beide Bestim- 
mungen sind wegen der Übergangsvorschriften für die AIXTRON SE erst 
für die Hauptversammlung 2021 verpflichtend.

Mit Blick auf diese Änderungen des Aktiengesetzes hat der Aufsichtsrat der 
AIXTRON SE in seiner Sitzung vom 26. Februar 2020 für neu abzuschließen-
de Vorstandsverträge ein neues Vergütungssystem für die Vorstandsmit-
glieder der AIXTRON SE beschlossen. Daher soll in der Hauptversammlung 
der AIXTRON SE am 20. Mai 2020 ein Beschluss der Hauptversammlung 
über die Billigung des vom Aufsichtsrat vorgelegten Vergütungssystems 
für die Vorstandsmitglieder herbeigeführt werden. 

Der Aufsichtsrat hält das vorgelegte Vergütungssystem, sowohl was 
die Höhe der Vergütung als auch die Vergütungsstruktur anbelangt, für 
angemessen sowie für klar und verständlich. Es entspricht bereits jetzt 
den Anforderungen des § 87a AktG sowie dem am 20. März 2020 im  
Bundesanzeiger veröffentlichten Deutschen Corporate Governance Kodex 
(DCGK 2020). 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, das nachfolgend wiedergegebene Vergü-
tungssystem für die Vorstandsmitglieder zu billigen. 

 A. Grundzüge des Vergütungssystems für die Mitglieder des Vor-
stands der AIXTRON SE

  Die Struktur der Vorstandsvergütung der AIXTRON SE ist darauf aus-
gerichtet, einen Beitrag zur Umsetzung der auf Nachhaltigkeit und 
Langfristigkeit angelegten Unternehmensführung zu leisten. Die Ver-
gütung ist deshalb auch an ethische, ökologische und soziale Kriterien 
gebunden. Das Vergütungssystem setzt Anreize für eine nachhaltige 
und langfristige Entwicklung der Gesellschaft insgesamt und für ein 
langfristiges Engagement der Vorstandsmitglieder. 

  Das Vergütungssystem ist klar und verständlich gestaltet. Es entspricht 
den Vorgaben des Aktiengesetzes (in der Fassung vom 12. Dezember 
2019) und den Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance 
Kodex in der Fassung vom 16. Dezember 2019 (DCGK 2020). Es gewähr-
leistet, dass der Aufsichtsrat auf organisatorische Änderungen reagie-
ren und gewandelte Marktbedingungen flexibel berücksichtigen kann. 

  Für die Festlegung der Struktur des Vergütungssystems ist der Auf-
sichtsrat zuständig. Auf Basis des Vergütungssystems bestimmt der 
Aufsichtsrat die konkrete Vergütung der einzelnen Vorstandsmitglie-
der. Im Rahmen des rechtlich Zulässigen möchte der Aufsichtsrat den 
Vorstandsmitgliedern eine marktübliche und zugleich wettbewerbsfä-
hige Vergütung anbieten, um auch künftig herausragende Persönlich-
keiten für die AIXTRON SE gewinnen und auf Dauer binden zu können. 

  Bei der Festsetzung der konkreten Vergütung berücksichtigt er die  
folgenden Rahmenbedingungen:

  • Die Vergütung des Vorstandsmitglieds soll in einem angemes-
senen Verhältnis zu dessen Aufgaben und Leistungen sowie zur  
Lage der AIXTRON SE stehen und marktüblichen Standards ent-
sprechen.

  • Die Vergütung des Vorstandsmitglieds soll die übliche Vergütung 
nicht ohne besondere Gründe übersteigen. 

   -  Die Üblichkeit der Vergütung wird vom Aufsichtsrat anhand 
eines externen Vergleichs mit der Vergütung von Vorstands-
mitgliedern vergleichbarer Unternehmen und intern mit der 
Vergütung des oberen Führungskreises und der Gesamtbeleg-
schaft der AIXTRON SE unter Berücksichtigung der zeitlichen 
Entwicklung insgesamt beurteilt werden.

 
   -  Für den externen Vergleich werden die Vergütungsdaten der 

Halbleiteranlagenhersteller Veeco Instruments, Applied Mate-
rials, Lam Research, ASML, ASMI sowie der TecDAX-Unterneh-
men herangezogen, deren Marktkapitalisierung zwischen 50% 
und 200% der Marktkapitalisierung der AIXTRON SE beträgt. Für 
den internen Vergleich wurden die zehn außertariflich vergü-
teten Führungskräfte mit größter Führungsverantwortung und 
Entscheidungsbefugnis als oberer Führungskreis definiert.

  • Die variable Vergütung, die sich aus dem Erreichen langfristig  
orientierter Ziele ergibt, soll den Anteil aus kurzfristig orientierten 
Zielen übersteigen, um die Vergütung der Vorstandsmitglieder 
besonders auf die langfristige Unternehmensentwicklung auszu-
richten.

  • Die individuelle Leistung eines Vorstandsmitglieds soll angemes-
sen berücksichtigt werden. Dabei sollen Erfolge honoriert werden. 
Zielverfehlungen sollen zu einer angemessenen Reduzierung der 
variablen Vergütung führen. Die Vergütungsstruktur soll aber nicht 
zum Eingehen unangemessener Risiken verleiten.

 B. Beteiligung der Hauptversammlung, Anwendung und Über- 
prüfung des Vergütungssystems

  Das vom Aufsichtsrat beschlossene Vergütungssystem wird der Haupt-
versammlung zur Billigung vorgelegt. Billigt die Hauptversammlung 
das jeweils zur Abstimmung gestellte Vergütungssystem nicht, wird 
spätestens in der darauffolgenden ordentlichen Hauptversammlung 
ein überprüftes Vergütungssystem vorgelegt.

  Die Angemessenheit der Vergütungsbestandteile wird jährlich 
durch den Aufsichtsrat überprüft. Bei Bedarf kann der Aufsichtsrat 
zur Entwicklung und Fortschreibung des Vergütungssystems und 
zur Beurteilung der Angemessenheit der Vergütung einen externen 
Vergütungsexperten hinzuziehen, der vom Vorstand und von der  
AIXTRON SE unabhängig sein soll. Im Falle wesentlicher Änderungen 
des Vergütungssystems, mindestens jedoch alle vier Jahre, wird das 
Vergütungssystem der Hauptversammlung zur Billigung vorgelegt.
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  Das vorliegende System zur Vergütung der Vorstandsmitglieder findet 
nach Billigung durch die Hauptversammlung Anwendung auf alle neu 
abzuschließenden Vorstandsdienstverträge.

Der Aufsichtsrat kann in wohlbegründeten Ausnahmefällen beschlie-
ßen, vorübergehend von dem Vergütungssystem (Regelungen zur 
Vergütungsstruktur und –höhe, Regelungen bezüglich der einzelnen 
Vergütungsbestandteile oder Zusammensetzung der Vergleichs-
gruppe von Unternehmen) abzuweichen, wenn dies im Interesse des 
langfristigen Wohlergehens der AIXTRON SE notwendig ist. Die Ziele 
und die Zielwerte ändern sich während der jeweiligen für die Zielerrei-
chung maßgeblichen Zeiträume grundsätzlich nicht. Für den Fall, dass 
außerordentliche, nicht vorhergesehene Entwicklungen (zum Beispiel 
schwere Wirtschaftskrisen) eintreten, deren Effekte in der Zielsetzung 
nicht hinreichend erfasst sind und die die ursprünglichen Unterneh-
mensziele hinfällig werden lassen, kann dies der Aufsichtsrat im Rah-
men der Zielfeststellung in begründeten seltenen Sonderfällen ange-
messen berücksichtigen. Allgemein ungünstige Marktentwicklungen 
gelten ausdrücklich nicht als außergewöhnliche unterjährige Entwick-
lungen. Derartige Abweichungen oder außergewöhnliche Entwick-
lungen werden im Rahmen des Vergütungsberichtes nachvollziehbar 
dargelegt und begründet. 

 C. Vergütungsbestandteile, Ziel-Gesamtvergütung, Maximal- 
vergütung

  Die Gesamtvergütung jedes Vorstandsmitglieds besteht aus drei  
Komponenten: 

  • einer Festvergütung, 

  • einer kurzfristig orientierten, erfolgsabhängigen variablen  
Vergütung (Short Term Incentive, STI) und 

  • einer langfristig orientierten, erfolgsabhängigen variablen  
Vergütung (Long Term Incentive, LTI). 

Die im Folgenden näher dargestellten Vergütungsbestandteile sind 
Bezugsgrößen für 

  • die vom Aufsichtsrat für ein Vorstandsmitglied individuell bestimm-
te Ziel-Gesamtvergütung (siehe D.I), 

  • die festgelegte Maximalvergütung der Vorstandsmitglieder (Auf-
wands-Cap, siehe D.II) und 

  • die Vergütungshöchstgrenze (Zufluss-Cap) der Vorstandsmitglie-
der (siehe D.III).

  I. Festvergütung

   Die Festvergütung umfasst eine feste, erfolgsunabhängige Grund-
vergütung, die monatlich (13-mal pro Jahr) als Gehalt ausgezahlt 
wird. 

   Bestandteile der Festvergütung sind ferner Nebenleistungen wie 
etwa die Bereitstellung eines Dienstwagens, Zuschüsse für eine in-
dividuelle private Altersversorgung und die Kostenübernahme für 
sonstige Versicherungen. 

  II. Erfolgsbezogene, variable Vergütungsbestandteile
 
   Die variablen Vergütungsbestandteile sind an den Erfolg des  

AIXTRON-Konzerns gebunden. Sie setzen sich aus einer kurzfristig 
orientierten variablen Vergütung (Short Term Incentive, STI) so-
wie einer langfristig orientierten variablen Vergütung (Long Term  
Incentive, LTI) zusammen.

   Wie hoch beide Komponenten ausfallen, hängt vom Erreichen  
finanzieller und nicht-finanzieller Leistungsmerkmale ab. Mit Blick 
auf eine nachhaltige, erfolgreiche und an den Interessen der An-
teilseigner ausgerichteten Unternehmensentwicklung sowie mit 
dem Ziel einer der Lage der AIXTRON SE angemessenen Vergütung 
der Vorstandsmitglieder vereinbart der Aufsichtsrat die relativen 
Anteile von verschiedenen Zielen im Vorstandsdienstvertrag mit 
jedem Vorstandsmitglied und legt vor einem Geschäftsjahr die 
Zielgrößen zur Definition der Zielerreichung für jedes Vorstands-
mitglied fest.

   1. Short Term Incentive, STI (Kurzfristig orientierte variable 
Vergütung)

Der STI richtet sich nach den erzielten geschäftlichen, finan-
ziellen und operativen Erfolgen des AIXTRON-Konzerns im 
Geschäftsjahr und wird vollständig in bar gewährt. Die be-
tragsmäßige Höhe des STI orientiert sich an dem Teil des Kon-
zernjahresüberschusses, der den Aktionären der Gesellschaft 
zuzurechnen ist. Im Rahmen des Vergütungssystems verwen-
den wir dafür den Begriff „Konzernjahresüberschuss“. Er um- 
fasst die Gewinne, die den Aktionären der Gesellschaft zuzu-
rechnen sind, und lässt Gewinne außen vor, die anderen An-

Vergütungsstruktur

+

+

Langfristig orientierte variable
Vergütung (LTI)

Kurzfristig orientierte variable
Vergütung (STI)

Festvergütung

3 Jahre
(Referenzperiode)

1 Jahr
(Geschäftsjahr)

Fix
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teilseignern an gemeinsamen Beteiligungen (etwa einem Joint 
Venture) zustehen.

Vor Beginn eines Geschäftsjahres legt der Aufsichtsrat für den 
STI auf das jeweilige Geschäftsjahr bezogene Ziele fest. Der be-
tragsmäßige Zielwert des STI bei 100 % Zielerreichung (Ziel-STI) 
bewegt sich in einer Bandbreite von 1,1 % bis 1,75 % des Kon-
zernjahresüberschusses für das Geschäftsjahr gemäß des vom 
Aufsichtsrat verabschiedeten Budgets. Dieser Betrag stellt den 
Ziel-STI dar.

In der ersten Aufsichtsratssitzung nach Ablauf des Geschäfts-
jahres wird für das jeweilige Vorstandsmitglied die tatsächliche 
Zielerreichung des STI vom Aufsichtsrat festgestellt.  Die Zieler-
reichung des STI wird an den Kennziffern Konzernjahresüber-
schuss, Marktposition des AIXTRON-Konzerns sowie finanziel-
len und operativen Zielen gemessen. Dabei beträgt die relative 
Gewichtung 70 % für den Konzernjahresüberschuss, 15 % für 
die Marktposition und 15 % für finanzielle und operative Ziele.

Zu den finanziellen Zielen, aus denen der Aufsichtsrat vor Be-
ginn eines Geschäftsjahres auswählen kann, gehören unter an-
derem: Profitabilität, Kapitaleffizienz, Wachstum und Liquidität. 
Dem Aufsichtsrat steht es offen, weitere finanziell bedeutsame 
Zielgrößen zu definieren und in den konkreten Kriterienkatalog 
für ein Geschäftsjahr aufzunehmen.

Zu den operativen Zielen, aus denen der Aufsichtsrat vor Be-
ginn eines Geschäftsjahres auswählen kann, gehören unter 
anderem: Innovation, Erschließung von Geschäftsfeldern 
und Märkten, Geschäftsentwicklung, Umsetzung von Port-
folio-Maßnahmen, Umsetzung von operativen Maßnahmen 
wie etwa Effizienzsteigerungen oder Kostensenkungen sowie 
die Umsetzung der Unternehmensstrategie. Dem Aufsichtsrat 
steht es offen, weitere operativ bedeutsame Zielgrößen zu defi-
nieren und in den konkreten Kriterienkatalog für ein Geschäfts-
jahr aufzunehmen. 

Entsprechende Ziele finden auch bei den Angestellten des 
oberen Führungskreises Anwendung, um die Durchgängigkeit 
des Zielsystems im Unternehmen zu erreichen. 

Die Zielerreichung des STI ist auf maximal 250 % begrenzt 
(Cap). Beträgt in einem Geschäftsjahr der tatsächlich erzielte 
Anteil des Konzernjahresüberschusses, null oder ist er negativ, 
entfällt der STI für das Geschäftsjahr.

Der STI wird innerhalb von sechs Wochen in bar ausgezahlt, 
nachdem der Aufsichtsrat die Zielerreichung und den Konzern-
abschluss für das jeweilige Geschäftsjahr festgestellt hat, spä-
testens jedoch bis zum 31. März des entsprechenden Jahres. 

   2. Long Term Incentive, LTI (Langfristig orientierte variable 
Vergütung)

    Der LTI richtet sich nach den erzielten Erfolgen des AIXTRON- 
Konzerns über eine Periode von drei Jahren und wird vollstän-
dig in Aktien der AIXTRON SE gewährt, über die das Vorstands-
mitglied erst nach vier Jahren verfügen kann.

    Vor Beginn eines Geschäftsjahres legt der Aufsichtsrat für  
jedes Vorstandsmitglied langfristige Ziele für die kommende 
3-Jahres-Periode fest. Die 3-Jahres-Periode beginnt mit dem 
auf die Zielfestlegung folgenden Geschäftsjahr und umfasst die  
darauf folgenden zwei Geschäftsjahre (Referenzperiode). 

    Zu Beginn des Geschäftsjahres erhält das Vorstandsmitglied 
verfallbare Aktienzusagen im Börsenwert eines Betrags, der 
sich in der Bandbreite von 1,4 % bis 2,25 % des Konzernjahres-
überschusses für das Geschäftsjahr gemäß des vom Aufsichts-
rat verabschiedeten Budgets bewegt. Der Wert dieser Aktien-
zusagen stellt den Ziel-LTI dar. 

    Die Anzahl der verfallbaren Aktienzusagen errechnet sich dabei 
aus dem Durchschnitt der Schlusskurse (XETRA oder Nachfol-
gesystem) an allen Börsen-Handelstagen im letzten Quartal 
des Vorjahres (1. Oktober – 31. Dezember). Beträgt laut Budget 
der Konzernjahresüberschuss null oder ist er negativ, kann der  
Aufsichtsrat bei erwarteter Rückkehr zur Profitabilität innerhalb 
der Referenzperiode in angemessenem Rahmen einen LTI-Wert 
für das Geschäftsjahr festlegen.

    In der ersten Aufsichtsratssitzung nach Ablauf der Referenz-
periode wird für jedes Vorstandsmitglied die tatsächliche Ziel- 
erreichung des LTI für die Referenzperiode vom Aufsichtsrat 
festgestellt. Die Zielerreichung des LTI wird an den Kennziffern 
Konzernjahresüberschuss und Total Shareholder Return (TSR) 
sowie an Nachhaltigkeits-Zielen gemessen. Dabei beträgt die 
relative Gewichtung 50 % für den Konzernjahresüberschuss,  
40 % für den TSR und 10 % für Nachhaltigkeits-Ziele.

    a)  Zielfestlegung und Ermittlung der Zielerreichung

     Konzernjahresüberschuss

Vor Beginn jeden Geschäftsjahres legt der Aufsichtsrat  
einen Zielwert fest, den die Summe der Konzernjahresüber-
schüsse in der Referenzperiode erreichen soll (Ziel-Wert). 
Nach Ablauf der Referenzperiode wird die tatsächlich  

Kurzfristig orientierte Vergütung (STI)

Zielfestlegung
• Zielwert (Betrag)
• Ziele (Kennziffern)

Ermittlung
• Zielerreichung

Geschäftsjahr Betrag (bar)

Auszahlung



Zu den Nachhaltigkeits-Zielen, aus denen der Aufsichtsrat 
für die Festlegung für das jeweilige Vorstandsmitglied vor 
Beginn des Geschäftsjahres auswählen kann, gehören unter 
anderem: effizienter Umgang mit Energie und Rohstoffen, 
Reduktion von Emissionen, Mitarbeiterzufriedenheit und 
-entwicklung, Kundenzufriedenheit, Innovationsleistung, 
Nachfolgeplanung sowie Compliance. Dem Aufsichtsrat 
steht es offen, weitere Zielgrößen im Bereich Nachhaltig- 
keit zu definieren und in den konkreten Kriterienkatalog  
für ein Geschäftsjahr aufzunehmen. 

    b)  Wandlung der verfallbaren Aktienzusagen; Sperrfrist

     Nach Feststellung der Zielerreichung des LTI durch den  
Aufsichtsrat werden die verfallbaren Aktienzusagen – je 
nach Zielerreichung – in unverfallbare Aktienzusagen (vor-
behaltlich der Einhaltung der Vergütungs-Höchstgrenze, 
vgl. D.III) gewandelt.

     •  Liegt die Zielerreichung über 100 %, erhält das Vor-
standsmitglied neben der zu Beginn der Referenzpe-
riode zugesagten Anzahl von Aktien eine zusätzliche 
Anzahl von Aktien entsprechend der Höhe der Ziel-
überschreitung. 

     •  Liegt die Zielerreichung unter 100 %, verfällt eine ent-
sprechende Anzahl von Aktienzusagen ersatzlos. 

Die maximal gewährte Anzahl von unverfallbaren Aktien- 
zusagen im Rahmen des LTI ist in der Anzahl auf 250 % der 
zu Beginn der Referenzperiode verfallbar zugesagten Aktien 
begrenzt (Cap).

Nach Ablauf einer vierjährigen Sperrfrist, gerechnet ab Be-
ginn der Referenzperiode, wird (vorbehaltlich der Einhal-
tung der Vergütungs-Höchstgrenze, vgl. D.III) für je eine un-
verfallbare Aktienzusage eine AIXTRON-Aktie übertragen. 
Dies soll in der Woche geschehen, die auf die Veröffentli-
chung des Jahresberichts folgt. Während der Sperrfrist ist 
das Vorstandsmitglied nicht dividendenberechtigt. 
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erreichte Summe der Konzernjahresüberschüsse in der  
Referenzperiode ermittelt (Ist-Wert). Ferner wird das Ver-
hältnis aus dem tatsächlich erreichten Ist-Wert und dem 
Ziel-Wert ermittelt. Liegt das Verhältnis bei 250 % oder da-
rüber, beträgt die Zielerreichung 250 %. Ist das Verhältnis 
null oder negativ, beträgt die Zielerreichung 0 %. Zwischen 
diesen Werten wird linear interpoliert.

Total Shareholder Return (TSR) 

Der TSR bezeichnet die Gesamtaktionärsrendite über die 
Referenzperiode und berechnet sich aus dem Verhältnis 
der Kursentwicklung zuzüglich bezahlter Dividende am 
Ende der Referenzperiode zum Wert am Anfang der Refe-
renzperiode. 

Der TSR der AIXTRON-Aktie wird am gewichteten TSR einer 
Vergleichsgruppe gemessen, die aus den Aktien der sechs 
Halbleiteranlagenhersteller Veeco Instruments, Applied 
Materials, Tokyo Electron, Lam Research, ASML und ASMI 
besteht und diese proportional zu ihrer Marktkapitalisie-
rung gewichtet. 

Die Kursentwicklungen werden bestimmt als Differenz  
zwischen den Durchschnittswerten der Schlusskurse  
(XETRA oder Nachfolgesystem) an allen Börsen-Handels- 
tagen im letzten Quartal vor Beginn und im letzten Quartal 
der Referenzperiode. 

Nach Ablauf der Referenzperiode wird das Verhältnis aus 
der TSR-Entwicklung der AIXTRON Aktie zur TSR-Entwick-
lung der Vergleichsgruppe ermittelt. Liegt das Verhältnis 
bei 250 % oder darüber, beträgt die Zielerreichung 250 %.  
Beträgt das Verhältnis 50% oder weniger, beträgt die  
Zielerreichung 0 %. Zwischen diesen Werten wird linear 
interpoliert.

Kommt es während des Betrachtungszeitraums bei den  
Unternehmen der Vergleichsgruppe zu außergewöhn-
lichen Veränderungen (wie etwa Mergers, Änderungen 
des Geschäftsfeldes, etc.), so kann der Aufsichtsrat dies 
bei der Zusammensetzung der Vergleichsgruppe oder der 
Ermittlung der relevanten Kurswerte der Wettbewerber 
angemessen berücksichtigen. In einem solchen Fall wird 
der Aufsichtsrat darüber im jährlichen Vergütungsbericht 
berichten.

Nachhaltigkeit

Unter Nachhaltigkeit fasst die AIXTRON SE die Bereiche 
Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung zusam-
men. Vor Beginn jedes Geschäftsjahres legt der Aufsichtsrat 
zwei bis drei Nachhaltigkeits-Ziele fest, die bis zum Ende 
der Referenzperiode zu erreichen sind. Die Zielerreichung 
entspricht dem Verhältnis aus den tatsächlich erreichten 
Ist-Werten und den Ziel-Werten, wobei die Zielerreichung 
auf 0 % bis 250 % begrenzt ist. 

Langfristig orientierte Vergütung (LTI)

Zielfestlegung
• Zielwert (Betrag)
• Ziele (Kennziffern)

Referenzperiode

Sperrfirst

Ermittlung
• Zielerreichung

Jahr 1 Jahr 2 Jahr 4Jahr 3 Jahr 5

Verfallbare
Aktienzusagen

Unverfallbare
Aktienzusagen

AIXTRON
Aktien

Wandlung Übertragung
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  III. Vergütungshöchstgrenze (Zufluss-Cap)

   Zusätzlich ist die Vergütung jedes einzelnen Vorstandsmitglieds für 
ein Geschäftsjahr bezogen auf den Zufluss betragsmäßig auf das 
4-fache der Ziel-Gesamtvergütung des Vorstandsmitglieds für das 
betreffende Geschäftsjahr begrenzt (Zufluss-Cap). 

   Dementsprechend darf die Summe aus der für das betreffende 
Geschäftsjahr erhaltenen Festvergütung, der Beträge aus dem STI, 
und dem Börsenwert der unter dem LTI für das betreffende Ge-
schäftsjahr übertragenen Aktien (gemessen am XETRA-Schlusskurs 
oder Nachfolgesystem des Tages der Übertragung) das 4-fache 
der Ziel-Gesamtvergütung des jeweiligen Vorstandsmitglieds für 
das betreffende Geschäftsjahr nicht übersteigen. Sollte die Vergü-
tungshöchstgrenze überschritten werden, verfällt ein Teil der – vor-
behaltlich dieser Grenze – unverfallbar gestellten Aktienzusagen, 
um die Einhaltung zu gewähren.  

  IV. Weitere Bestimmungen

Nimmt das Vorstandsmitglied konzerninterne Aufsichtsratsmanda-
te wahr, ist eine solche Tätigkeit mit der Vergütung als Vorstands-
mitglied der AIXTRON SE vollumfänglich abgegolten. Übernimmt 
ein Vorstandsmitglied konzernfremde Aufsichtsratsmandate, ent-
scheidet der Aufsichtsrat im Rahmen der Genehmigung, ob und 
inwieweit eine Vergütung anzurechnen ist.

Da die einzelnen Vergütungsbestandteile vorstandsindividuell 
festgelegt werden und zudem der Umfang der vorgesehenen Aus-
gangsgröße für die Bemessung (budgetierter Konzernjahresüber-
schuss beim STI und beim LTI) in den verschiedenen Geschäftsjah-
ren unterschiedlich ausfallen kann, können die voraussichtlichen 
relativen Anteile der einzelnen Vergütungsbestandteile nur als 
prozentuale Bandbreiten angegeben werden. 

Die Anknüpfungspunkte für die variablen Vergütungsbestandteile 
soll in den Vorstandsdienstverträgen so gewählt werden, dass wäh-
rend der Laufzeit der jeweiligen Verträge in der Regel ein relativer 
Anteil 
• der Festvergütung von 20 % bis 40 %, 
• des Ziel-STI von 25 % bis 45 % und 
• des Ziel-LTI von 30 % bis 50 % 
an der Ziel-Gesamtvergütung zu erwarten ist. 

 D. Ziel-Gesamtvergütung, Vergütungsgrenzen und weitere Bestim-
mungen

  Die Vergütung des Vorstands soll in einem angemessenen Verhältnis 
zu dessen Aufgaben und Leistungen sowie zur Lage der AIXTRON SE 
stehen und marktüblichen Standards entsprechen. Das Vergütungs-
system soll Anreize für eine nachhaltige und langfristige Entwicklung 
der Gesellschaft insgesamt und für ein langfristiges Engagement der 
Vorstandsmitglieder setzen. Dies berücksichtigt der Aufsichtsrat bei der 
Festlegung einer Ziel-Gesamtvergütung für jedes Vorstandsmitglied 
(siehe D.I). 

  Erfolgreiche Vorstandsarbeit soll in angemessenem Verhältnis ho-
noriert werden, so dass der Vorstand grundsätzlich ebenso wie die 
Anteilseigner an einer positiven Unternehmensentwicklung partizi-
pieren soll. Um gleichzeitig das Eingehen unangemessener Risiken zu 
vermeiden und ein angemessenes Verhältnis zur Lage der AIXTRON SE 
zu wahren, wird die Vorstandsvergütung durch die Festlegung einer 
Maximalvergütung (Aufwands-Cap, vgl. D.II) und die Festlegung einer 
Vergütungshöchstgrenze (Zufluss-Cap, vgl. D.III) begrenzt. 

  Sowohl die Ziel-Festlegung, die Ziel-Erreichung und die darauf basie-
rende Vergütungsstruktur werden im jährlichen Vergütungsbericht 
erläutert, so dass für die Anteilseigner der Zusammenhang zwischen 
unternehmerischem Erfolg und der Vorstandsvergütung klar und ver-
ständlich dargestellt wird.

  I. Ziel-Gesamtvergütung

   Auf Basis des Vergütungssystems legt der Aufsichtsrat jeweils für 
das bevorstehende Geschäftsjahr für jedes Vorstandsmitglied eine 
Ziel-Gesamtvergütung fest. 

   Die Ziel-Gesamtvergütung entspricht der Summe aus Festver- 
gütung, Ziel-STI (vgl. oben C.II.1) und Ziel-LTI (vgl. oben C.II.2). 

  II. Maximalvergütung (Aufwands-Cap)

   Die für ein Geschäftsjahr geschuldete Gesamtvergütung des  
Vorstands darf EUR 6,5 Mio. bei zwei Vorständen bzw. EUR 10 Mio. 
bei drei oder mehr Vorständen nicht überschreiten (Maximalver- 
gütung). 

   Die für ein Geschäftsjahr geschuldete Gesamtvergütung des Vor-
stands, welche den vorgenannten Betrag nicht überschreiten 
darf, ist die Summe aller für die Vorstandsmitglieder nach IFRS 
aufgewendeten Vergütungsbestandteile für das betreffende Ge-
schäftsjahr (Aufwands-Cap). Sie besteht aus der Summe der für die 
einzelnen Vorstandsmitglieder in dem betreffenden Geschäftsjahr 
tatsächlich aufgewendeten Festvergütungen, Beträgen für STIs 
und Beträgen für LTIs. 

   Festvergütungen und Beträge für STIs werden bar aufgewendet. 
Beim LTI handelt es sich um eine anteilsbasierte Vergütung mit 
Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente im Sinne von IFRS 2 
(„Equity-settled“). Die Aufwandserfassung erfolgt nach den Vor-
schriften des IFRS 2 für solche Transaktionen unter Berücksichti-
gung der vereinbarten Bedingungen. 

Vergütung – Höchstgrenzen

Langfristig orientierte variable
Vergütung (LTI)

Kurzfristig orientierte variable
Vergütung (STI)

Festvergütung

Aufwands-Deckelung
pro Geschäftsjahr bei maximal
• 6,5 Mio. EUR bei 2 Vorständen
• 10 Mio. EUR bei 3 oder 
 mehr Vorständen

Zufluss-Deckelung
im Wert von maximal dem 
4-fachen der Ziel-Gesamt-
vergütung
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Von der Festlegung rechtlich bindender relativer Bandbreiten 
wird abgesehen. Damit ist gewährleistet, dass der Aufsichtsrat die 
Ziel-Gesamtvergütung nach den oben genannten Grundsätzen 
in einem angemessenen Verhältnis zur Lage der AIXTRON SE fest- 
setzen kann. Die Festlegung einer Maximalvergütung bleibt hier-
von unberührt.

 E. Richtlinie zum Aktienbesitz

  Die Mitglieder des Vorstands sind nach einer vierjährigen Aufbaupha-
se während ihrer Zugehörigkeit zum Vorstand verpflichtet, dauerhaft  
100 % ihrer Grundvergütung in AIXTRON-Aktien zu halten. 

  Der Wert von unverfallbaren Aktienzusagen wird auf die jeweilige Ziel-
größe des Aktienbesitzes angerechnet. Es dürfen nur Aktien verkauft 
werden, wenn diese über die jeweilige Zielgröße hinausgehen. 

  Damit bringen die Vorstandsmitglieder ihr Vertrauen in die erfolgreiche 
Zukunft der AIXTRON SE zum Ausdruck.

 F. Rückforderung (Claw Back) und Einbehalt bzw. Reduzierung 
(Malus) von Vergütungsbestandteilen

  Bei Pflicht- oder Compliance-Verstößen kann der Aufsichtsrat die  
variablen Vergütungsbestandteile reduzieren. 

  Betroffen davon sind die kurzfristige variable Vergütung (STI), die noch 
nicht ausgezahlt wurde, und Aktienzusagen aus der langfristigen  
aktienbasierten Vergütung (LTI), für die noch keine Aktien übertragen 
wurden. 

  In Fällen einer grob fahrlässigen oder einer vorsätzlichen Verletzung 
der Sorgfaltspflicht eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäfts-
leiters nach § 93 Abs. 1 Aktiengesetz durch ein Vorstandsmitglied ist die 
AIXTRON SE berechtigt, von ihm die für den jeweiligen Bemessungs-
zeitraum, in dem die Pflichtverletzung stattgefunden hat, ausgezahlten 
variablen Vergütungsbestandteile ganz oder teilweise zurückzufordern 
beziehungsweise Aktienzusagen aus der langfristigen aktienbasierten 
Vergütung (LTI), für die noch keine Aktien übertragen wurden, verfallen 
zu lassen.

  Wurden variable Vergütungsbestandteile, die an das Erreichen be-
stimmter Ziele anknüpfen, auf der Grundlage falscher Daten zu Un-
recht ausbezahlt, soll die Gesellschaft sich das Recht vorbehalten, den 
sich aus der Neuberechnung der Höhe der variablen Vergütung im 
Vergleich zur erfolgten Auszahlung ergebenden Unterschiedsbetrag 
zurückzufordern.

  Von diesen Möglichkeiten kann auch dann Gebrauch gemacht wer-
den, wenn das Amt oder das Anstellungsverhältnis mit dem Vorstands-
mitglied bereits beendet ist. Schadensersatzansprüche gegen das  
Vorstandsmitglied bleiben unberührt.

 G. Regelungen bei Beendigung der Tätigkeit

  Im Falle der Beendigung eines Vorstandsvertrags werden noch offene 
variable Vergütungsbestandteile, die auf die Zeit bis zur Vertragsbe-
endigung entfallen, nach den ursprünglich vereinbarten Zielen und 

Vergleichsparametern und nach den im Vertrag festgelegten Fällig-
keitszeitpunkten oder Haltedauern gewährt. Endet ein Vorstandsver-
trag unterjährig in einem Geschäftsjahr, so werden der STI und der LTI 
pro rata anteilig der geleisteten Dienstzeit in diesem Geschäftsjahr ge-
währt.

  Dies gilt nicht für die Fälle, dass der Dienstvertrag aus einem in der Per-
son des Vorstandsmitglieds liegenden und von ihm zu vertretenden 
wichtigen Grund fristlos gekündigt wird; in einem solchen wird eine 
variable Vergütung für das Jahr des Wirksamwerdens der Kündigung 
nicht gewährt.

  Das Vorstandsmitglied erhält im Falle einer vorzeitigen Beendigung  
des Vorstandsmandats aufgrund des Widerrufs der Bestellung eine Ab-
findung in Höhe der für die Restlaufzeit des Anstellungsvertrags von 
der Gesellschaft voraussichtlich geschuldeten Vergütung, maximal  
jedoch in Höhe von zwei Jahresvergütungen (Abfindungs-Cap).  

  Der Aufsichtsrat kann im Vorstandsdienstvertrag vorsehen, dass nach 
Kündigung des Vorstandsmitglieds wegen Vorliegens eines soge-
nannten „Change of Control“-Tatbestandes eine Abfindung in der vor-
stehend genannten Maximalhöhe gewährt wird. Ein „Change of Con- 
trol“-Tatbestand im vorgenannten Sinne liegt vor, wenn ein Dritter  
oder eine Gruppe von Dritten, die ihre Anteile vertraglich zusammen-
legen, um dann als ein Dritter aufzutreten, mehr als 50 % des Grund- 
kapitals der Gesellschaft direkt oder indirekt hält bzw. halten. 

  Über diese Abfindung hinausgehende Leistungen sind ausgeschlos-
sen.

  Im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Vorstandsmandats aufgrund 
einer einvernehmlichen Aufhebung des Anstellungsvertrags soll der 
Gesamtwert der von der Gesellschaft im Rahmen einer solchen Ver-
einbarung gegenüber dem Vorstandsmitglied zugesagten Leistungen 
die Höhe der für die ursprüngliche Restlaufzeit des Anstellungsvertrags 
von der Gesellschaft voraussichtlich geschuldeten Vergütung, maximal 
jedoch den Wert zwei Jahresvergütungen nicht überschreiten.

 H. Berichterstattung

  Vorstand und Aufsichtsrat erstellen jährlich nach den gesetzlichen 
Bestimmungen einen Vergütungsbericht. Dabei wird der Aufsichtsrat 
nachvollziehbar erläutern, welche und wie die Leistungskriterien an-
gewendet wurden und wie sich die jeweilige Höhe der variablen Ver-
gütungsbestandteile errechnet. Zudem wird der Aufsichtsrat über die 
eventuelle Aufnahme weiterer Zielgrößen in die konkreten Kriterien- 
kataloge für STI und/oder LTI für ein Geschäftsjahr oder Änderungen in 
der Vergleichsgruppe von Unternehmen berichten.

  Der Vergütungsbericht zum abgelaufenen Geschäftsjahr enthält je-
weils einen Ausblick auf die Anwendung des Vergütungssystems im 
laufenden Geschäftsjahr. In diesem Ausblick wird vorab über die Aus-
wahl der finanziellen Leistungskriterien berichtet. Nicht-finanzielle  
Leistungskriterien werden hingegen, wie auch die konkrete Ziel 
setzung für die finanziellen Kennzahlen, nach Ablauf der jeweils für  
STI und/oder LTI maßgeblichen Zeiträume erläutert, um wettbewerbs-
relevante strategische Vorhaben nicht vorab preiszugeben.
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6. Beschlussfassung über eine Ergänzung der Satzung in § 20 
 (Teilnahme an der Hauptversammlung)

 Aufgrund der COVID-19-Pandemie hat der Gesetzgeber für das Geschäfts-
jahr 2020 unter anderem für die Hauptversammlung einer Europäischen 
Gesellschaft (SE) wie die der AIXTRON SE vorübergehende Erleichterungen 
vorgesehen. Vor diesem Hintergrund hat der Vorstand mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats entschieden, die diesjährige Hauptversammlung der 
AIXTRON SE ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmäch-
tigten wie viele andere börsennotierte Gesellschaften auch als virtuelle 
Hauptversammlung abzuhalten. 

 In Erwartung, dass der der Gesetzgeber die Möglichkeit einer virtuellen 
Hauptversammlung dauerhaft als Option für die Durchführung einer 
Hauptversammlung einführen wird, soll die Satzung der AIXTRON SE daher 
vorausschauend um eine entsprechende Ermächtigung ergänzt werden. 
Diese steht unter dem Vorbehalt einer vom Gesetzgeber zu schaffenden 
rechtlichen Zulässigkeit. Durch den Vorbehalt wird sichergestellt, dass die 
zukünftige Durchführung einer virtuellen Hauptversammlung bei der Ge-
sellschaft aufbauend auf den Erfahrungen aus der ersten virtuellen Haupt-
versammlung nur in Erwägung gezogen wird, wenn der Gesetzgeber  
dies entsprechend auch über das Geschäftsjahr 2020 hinaus ermöglicht 
und die Interessen der Aktionäre dabei gewahrt sind. 

 Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, § 20 der Satzung (Teilnahme 
an der Hauptversammlung) um folgenden neuen Absatz 5 zu ergänzen: 

 5. Soweit rechtlich zulässig, ist der Vorstand ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats zu entscheiden, dass eine Hauptversammlung unter Beach-
tung der gesetzlichen Vorgaben auch ohne physische Präsenz der Aktio- 
näre und ihrer Bevollmächtigten als virtuelle Hauptversammlung abgehal-
ten wird.

II. Weitere Angaben und Hinweise
 
1.  Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte

 Im Zeitpunkt der Einberufung dieser Hauptversammlung hat die  
AIXTRON SE insgesamt 112.927.320 Aktien ausgegeben, die 112.927.320 
Stimmen gewähren. Jede Stückaktie gewährt eine Stimme. Die Gesell-
schaft hält jedoch im Zeitpunkt der Einberufung 1.087.305 Stück eigene 
Aktien, sodass die Zahl der stimmberechtigten Aktien 111.840.015 Stück 
beträgt.

2.  Virtuelle Hauptversammlung und ausübbare Aktionärsrechte

 Vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie hat der Gesetzgeber das 
„Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-, Genossenschafts-, Vereins-, 
Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht zur Bekämpfung der Auswirkun-
gen der COVID-19-Pandemie“ (BGBl.  I 2020, S. 570; im Folgenden „Pande-
mieG“) erlassen und in § 1 des PandemieG unter anderem für die Haupt-
versammlung einer Europäischen Gesellschaft (SE) wie die der AIXTRON SE 
vorübergehende Erleichterungen vorgesehen. 

 Entsprechend den Vorgaben des PandemieG hat der Vorstand mit Zustim-
mung des Aufsichtsrats entschieden, die Hauptversammlung der AIXTRON SE  
in diesem Jahr ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevoll-
mächtigten in Form einer virtuellen Hauptversammlung abzuhalten.  

 Dies bedeutet für die diesjährige Hauptversammlung insbesondere  
Folgendes:

 •  Ort der Versammlung im Sinne des Aktiengesetzes sind die Geschäfts-
räume der Gesellschaft in der Dornkaulstraße 2, 52134 Herzogenrath. 
Dort werden während der Hauptversammlung der Versammlungs- 
leiter, der Vorstand der Gesellschaft und der Notar, welcher die Nieder- 
schrift über die Hauptversammlung aufnimmt, sowie die von der  
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter zugegen sein.

 • Eine Teilnahme vor Ort ist für die Aktionäre oder deren Bevollmächtigte 
nicht möglich. Die Hauptversammlung wird für alle ordnungsgemäß 
angemeldeten Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten vollständig in 
Bild und Ton über den passwortgeschützten Internetservice der Ge-
sellschaft unter der Internetadresse www.aixtron.com/hv übertragen 
werden (zu weiteren Einzelheiten siehe nachfolgend unter 4.). Für an-
dere Personen als ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre oder ihre 
Bevollmächtigten wird die Hauptversammlung bis zum Beginn der 
Beantwortung der eingereichten Fragen unter der Internetadresse  
www.aixtron.com/hv in Bild- und Ton übertragen.

 •  Die Anmeldefrist ist auf den vierten Tag vor der Hauptversammlung 
verkürzt (zu weiteren Einzelheiten siehe nachfolgend unter 3.).

 •  Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten 
können das Stimmrecht im Wege der Briefwahl elektronisch über 
den passwortgeschützten Internetservice der Gesellschaft unter der In-
ternetadresse www.aixtron.com/hv sowie schriftlich ausüben (zu wei-
teren Einzelheiten siehe nachfolgend unter 5. und 6.). Ferner besteht 
die Möglichkeit, die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsver-
treter mit der Ausübung des Stimmrechts nach Weisung zu betrauen 
(zu weiteren Einzelheiten siehe nachfolgend unter 7.). Andere Möglich-
keiten der Ausübung des Stimmrechts bestehen nicht. Auf elektroni-
schem Weg, d.h. über den passwortgeschützten Internetservice der 
Gesellschaft unter der Internetadresse www.aixtron.com/hv besteht 
bis zur förmlichen Beendigung der Fragenbeantwortung durch den 
Versammlungsleiter am Tag der Hauptversammlung die Möglichkeit 
zur Ausübung des Stimmrechts im Wege der elektronischen Brief-
wahl und zur elektronischen Beauftragung der von der Gesellschaft 
benannten Stimmrechtsvertreter. Für die schriftliche Ausübung des 
Stimmrechts oder die schriftliche Beauftragung der von der Gesell-
schaft benannten Stimmrechtsvertreter gelten aus organisatorischen 
Gründen kürzere Fristen (zu weiteren Einzelheiten siehe nachfolgend 
unter 5. und 6.).  

 •  Fragen können von ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären oder 
ihren Bevollmächtigten bis zwei Tage vor der Hauptversammlung über 
den passwortgeschützten Internetservice der Gesellschaft unter der 
Internetadresse www.aixtron.com/hv eingereicht werden (zu weiteren 
Einzelheiten siehe nachfolgend unter 8.).

 •  Etwaige Widersprüche zur Niederschrift des Notars gegen Beschluss-
fassungen der Hauptversammlung können von Aktionären oder ihren 
Bevollmächtigten, die das Stimmrecht ausgeübt haben, während der 
Hauptversammlung über den passwortgeschützten Internetservice 
der Gesellschaft unter der Internetadresse www.aixtron.com/hv erklärt 
werden (zu weiteren Einzelheiten siehe nachfolgend unter 9.).
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Soweit nachstehend nicht anders ausgeführt, bestehen über die vorste-
hend genannten Rechte (einschl. der Vorgaben für die Art und Weise ihrer 
Ausübung) keine weiteren versammlungsbezogenen ausübbaren Aktio-
närsrechte; insbesondere besteht während der Hauptversammlung keine 
Möglichkeit zu Wortmeldungen oder zur Stellung von Anträgen zur Tages-
ordnung oder zur Geschäftsordnung. 

3.  Anmeldung zur Hauptversammlung

 Zur Ausübung des Stimmrechts und der sonstigen ausübbaren Aktionärs-
rechte sind nach der Satzung unserer Gesellschaft nur diejenigen Aktionä-
re berechtigt, die am Tag der Hauptversammlung im Aktienregister einge-
tragen sind und sich entweder mit dem im Anmeldebogen enthaltenen 
Formular oder elektronisch unter Nutzung des passwortgeschützten Inter- 
netservice der Gesellschaft unter der Internetadresse www.aixtron.com/hv  
gemäß des von der Gesellschaft festgelegten Verfahrens oder in Textform 
in deutscher oder englischer Sprache unter der nachfolgend genannten 
Anmeldeadresse bei der Gesellschaft angemeldet haben: 

 
AIXTRON SE 
c/o Better Orange IR & HV AG 
Haidelweg 48 
81241 München 
Telefax: +49 (89) 889 690 633 
E-Mail: aixtron@better-orange.de 

  
Der Anmeldebogen sowie die individuellen Zugangsdaten für die Nut-
zung des passwortgeschützten Internetservice auf der Internetseite 
der Gesellschaft unter www.aixtron.com/hv gemäß des von der Gesell-
schaft festgelegten Verfahrens werden den Aktionären zusammen mit 
der Hauptversammlungseinladung per Post oder – sofern sie sich für 
den E-Mail-Versand registriert haben – per E-Mail übersandt. Der An-
meldebogen kann auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter  
www.aixtron.com/hv heruntergeladen und zudem unter der oben ge-
nannten Anmeldeadresse der AIXTRON SE postalisch, per Fax oder per 
E-Mail angefordert werden. 
 
Die Anmeldefrist beträgt regulär sechs volle Tage. Zugunsten der Aktio- 
näre und ihrer Bevollmächtigten wird jedoch ausnahmsweise eine Anmel-
dung akzeptiert, die spätestens bis zum Ablauf des vierten Tages vor der 
Hauptversammlung, also bis zum Ablauf des 

 
16. Mai 2020, 24:00 MESZ

 
 bei der Gesellschaft eingeht. 
 
 Für die Anmeldung zur virtuellen Hauptversammlung und damit für die 

Ausübung der Aktionärsrechte ist der am Tag der Hauptversammlung im 
Aktienregister eingetragene Aktienbestand maßgebend. Technisch maß-
geblicher Bestandsstichtag (sog. Technical Record Date) ist der Ablauf, 
d.h. 24:00 Uhr MESZ, des 16. Mai 2020. Dies bedeutet, dass Löschungen 
und Neueintragungen im Aktienregister in den drei Tagen vor der Haupt-
versammlung und am Tag der Hauptversammlung, d.h. in der Zeit vom 
17. Mai 2020 bis einschließlich dem 20. Mai 2020 nicht stattfinden. Bitte 
beachten Sie, dass die Aktien auch nach dem Technical Record Date nicht 
gesperrt oder blockiert werden. Aktionäre können daher auch nach dem 
Technical Record Date weiterhin frei über ihre Aktien verfügen. 

4.  Übertragung der Hauptversammlung in Bild und Ton

 Für ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten 
wird die gesamte Hauptversammlung, einschließlich der Beantwortung 
der eingereichten Fragen während der Hauptversammlung und der Ab-
stimmungen, in Bild und Ton live im passwortgeschützten Internetservice 
der Gesellschaft unter der Internetadresse www.aixtron.com/hv gemäß 
des von der Gesellschaft festgelegten Verfahrens übertragen. Die zur ord-
nungsgemäßen Anmeldung erforderlichen persönlichen Zugangsdaten 
erhalten die Aktionäre mit dem personalisierten Einladungsschreiben zur 
Hauptversammlung zugeschickt. Aktionäre oder Bevollmächtigte können 
unter Verwendung der persönlichen Zugangsdaten auf die Bild- und Ton-
übertragung der gesamten Hauptversammlung zugreifen. 

 Die Bild- und Tonübertragung der Hauptversammlung ermöglicht keine 
Teilnahme an der Hauptversammlung im Sinne von § 118 Abs. 1 S. 2 AktG.

 Für andere Personen als ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre oder 
ihre Bevollmächtigten wird die Hauptversammlung bis zum Beginn 
der Beantwortung der eingereichten Fragen unter der Internetadresse  
www.aixtron.com/hv in Bild und Ton übertragen.

5.  Verfahren für die Stimmabgabe durch Briefwahl

 Zur Ausübung des Stimmrechts im Wege der Briefwahl sind nur diejenigen 
eingetragenen Aktionärsbestände berechtigt, die sich ordnungsgemäß 
angemeldet haben. 

 Die Stimmabgabe im Wege der Briefwahl erfolgt entweder elektro-
nisch, d.h. unter Nutzung des passwortgeschützten Internetservice der 
Gesellschaft unter der Internetadresse www.aixtron.com/hv gemäß des 
von der Gesellschaft festgelegten Verfahrens, oder schriftlich, d.h. posta- 
lisch, per Fax oder per E-Mail an die oben genannte Anmeldeadresse der  
AIXTRON SE. 

Für die Ausübung des Stimmrechts im Wege der Briefwahl ist der am Tag 
der Hauptversammlung im Aktienregister eingetragene Aktienbestand 
maßgebend.  

Erfolgt die Abgabe der Briefwahl-Stimme elektronisch, d.h. unter Nutzung 
des passwortgeschützten Internetservice der Gesellschaft unter der Inter-
netadresse www.aixtron.com/hv gemäß des von der Gesellschaft festge-
legten Verfahrens, kann die Briefwahl-Stimme 

bis zur förmlichen Beendigung der Fragenbeantwortung 
durch den Versammlungsleiter am Tag der Hauptversammlung 
(Mittwoch, 20. Mai 2020) 

unter Nutzung des passwortgeschützten Internetservice der Gesellschaft 
unter der Internetadresse www.aixtron.com/hv gemäß des von der Ge- 
sellschaft festgelegten Verfahrens bei der Gesellschaft abgegeben werden. 
Die elektronischen Briefwahl-Stimmen, die bis zur förmlichen Beendigung 
der Fragenbeantwortung durch den Versammlungsleiter abgegeben wur-
den, gehen in die Abstimmung mit ein, die im Anschluss an die förmliche 
Beendigung der Fragenbeantwortung erfolgt.

Eine schriftlich, d.h. eine postalisch, per Fax oder per E-Mail, abgegebene 
Briefwahl-Stimme, muss jedoch spätestens bis zum 
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  19. Mai 2020, 12:00 Uhr MESZ

bei der oben genannten Anmeldeadresse der Gesellschaft eingegangen 
sein. Ein Formular zur schriftlichen Stimmabgabe im Wege der Briefwahl 
wird dem Einladungsschreiben beigefügt und kann auch auf der Internet-
seite der Gesellschaft unter www.aixtron.com/hv heruntergeladen werden. 
Es kann zudem unter der oben genannten Anmeldeadresse der AIXTRON 
SE postalisch, per Fax oder per E-Mail angefordert werden.

Elektronisch und schriftlich bereits abgegebene Stimmen können 

bis zur förmlichen Beendigung der Fragenbeantwortung 
durch den Versammlungsleiter am Tag der Hauptversammlung  
(Mittwoch, 20. Mai 2020) 

unter Nutzung des passwortgeschützten Internetservice der Gesell-
schaft unter der Internetadresse www.aixtron.com/hv gemäß des von 
der Gesellschaft festgelegten Verfahrens geändert oder widerrufen 
werden. Eine Änderung oder ein Widerruf auf schriftlichem Weg muss  
bis zum 19. Mai 2020, 12:00 Uhr MESZ (Eingang bei der Gesellschaft) an 
die oben genannte Anmeldeadresse der AIXTRON SE übermittelt worden 
sein. 

Die Stimmabgabe im Wege der Briefwahl stellt keine Teilnahme an der 
Hauptversammlung im Rechtssinne dar.

6.  Verfahren für die Ausübung des Stimmrechts und sonstiger ausüb- 
barer Aktionärsrechte durch Bevollmächtigte 

Auch bevollmächtigte Intermediäre, Aktionärsvereinigungen oder andere 
ihnen nach § 135 AktG gleichgestellte Personen und Institutionen können 
sich der Briefwahl bedienen, wenn der betreffende Aktienbestand ord-
nungsgemäß angemeldet ist.  

Stimmberechtigte Aktionäre, die ihre Stimmrecht oder die sonstigen aus-
übbaren Aktionärsrechte nicht persönlich ausüben möchten, können die-
se Rechte durch einen Bevollmächtigten, einen von § 135 AktG erfassten 
Intermediär, eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder 
durch eine Person, die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur 
Ausübung des Stimmrechts in der Hauptversammlung erbietet, ausüben 
lassen, der sich seinerseits der Briefwahl bedient. 

Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft 
eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 

Stimmberechtigte Aktionäre können einen Vertreter durch Erklärung  
unmittelbar gegenüber der Gesellschaft elektronisch, d.h. unter 
Nutzung des passwortgeschützten Internetservice der Gesellschaft un-
ter der Internetadresse www.aixtron.com/hv gemäß des von der Gesell-
schaft festgelegten Verfahrens, oder schriftlich, d.h. postalisch, per Fax 
oder per E-Mail an die oben genannte Anmeldeadresse der AIXTRON SE  
bevollmächtigen. Auch der Widerruf einer bereits erteilten Vollmacht 
kann auf den vorgenannten Übermittlungswegen unmittelbar gegenüber 
der Gesellschaft erklärt werden. Eines gesonderten Nachweises der Bevoll-
mächtigung bedarf es dann nicht mehr.

Aktionäre, die schriftlich einen Vertreter durch Erklärung unmittelbar 
gegenüber der Gesellschaft bevollmächtigen möchten (d.h. postalisch, 

per Fax oder per E-Mail an die oben genannte Anmeldeadresse der  
AIXTRON SE), werden gebeten, zur Erteilung der Vollmacht die Formulare 
zu verwenden, welche die Gesellschaft hierfür bereithält. Die Formulare zur 
schriftlichen Erteilung einer Vollmacht werden dem Einladungsschreiben 
beigefügt und können auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
www.aixtron.com/hv heruntergeladen sowie unter der oben genannten 
Anmeldeadresse postalisch, per Fax oder per E-Mail angefordert werden. 

Wird die Vollmacht nicht unmittelbar gegenüber der Gesellschaft, sondern 
gegenüber dem Vertreter erteilt (sog. Innenvollmacht), bedürfen die Er-
teilung der Vollmacht, der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 
Gesellschaft sowie grundsätzlich auch der Widerruf der Vollmacht der Text-
form. Der Nachweis einer im Innenverhältnis erteilten Bevollmächtigung 
kann durch Übermittlung des Nachweises per Post, per Fax oder per E-Mail 
an die oben genannte Anmeldeadresse der AIXTRON SE geführt werden. 

Auch für die Erteilung einer Vollmacht durch Erklärung gegenüber dem 
Vertreter werden die Aktionäre gebeten, die Formulare zu verwenden, wel-
che die Gesellschaft hierfür bereithält.  

Bei der Bevollmächtigung, eines von §  135 AktG erfassten Intermediärs, 
eines Stimmrechtsberaters, einer Aktionärsvereinigung oder einer Person, 
die sich geschäftsmäßig gegenüber Aktionären zur Ausübung des Stimm-
rechts in der Hauptversammlung erbietet, sowie für den Widerruf und 
den Nachweis einer solchen Bevollmächtigung können Besonderheiten 
gelten; die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem 
zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise 
geforderten Form der Vollmacht abzustimmen. Ein Intermediär darf das 
Stimmrecht für Namensaktien, die ihm nicht gehören, als deren Inhaber er 
aber im Aktienregister eingetragen ist, nur auf Grund einer Ermächtigung 
ausüben. 
In jedem Fall kann ein Bevollmächtigter die ausübbaren Aktionärsrechte 
nur dann elektronisch wahrnehmen, wenn er die persönlichen Zugangs-
daten zum passwortgeschützten Internetservice der Gesellschaft unter 
www.aixtron.com/hv vom Aktionär erhalten hat und der Bevollmächtigte 
als Bevollmächtigter im passwortgeschützten Internetservice der Gesell-
schaft unter www.aixtron.com/hv als solcher hinterlegt ist. 

Um die Hinterlegung des Bevollmächtigten als Bevollmächtigter gewähr-
leisten zu können, gilt folgendes:

Erfolgt die Bevollmächtigung unmittelbar gegenüber der Gesellschaft 
elektronisch, d.h. unter Nutzung des passwortgeschützten Internet- 
service der Gesellschaft unter der Internetadresse www.aixtron.com/hv 
gemäß des von der Gesellschaft festgelegten Verfahrens, kann die Bevoll-
mächtigung 

bis zur förmlichen Beendigung der Fragenbeantwortung 
durch den Versammlungsleiter am Tag der Hauptversammlung  
(Mittwoch, 20. Mai 2020) 

unter Nutzung des passwortgeschützten Internetservice der Gesellschaft 
unter der Internetadresse www.aixtron.com/hv  gemäß des von der Gesell-
schaft festgelegten Verfahrens bei der Gesellschaft erteilt werden. 

Eine schriftlich, d.h. postalisch, per Fax oder per E-Mail, unmittelbar gegen-
über der Gesellschaft erteilte oder der Nachweis einer gegenüber dem Ver-
treter erteilten Bevollmächtigung müssen aus organisatorischen Gründen 
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jedoch spätestens bis zum 

19. Mai 2020, 12:00 Uhr MESZ

bei der oben genannte Anmeldeadresse der AIXTRON SE bei der Gesell-
schaft eingegangen sein. 

Weitere Informationen zur Vollmachtserteilung finden sich in den Unterla-
gen, die den Aktionären übersandt werden.

7.  Verfahren für die Ausübung des Stimmrechts durch die von der Ge-
sellschaft benannte Stimmrechtsvertreter 

Die Gesellschaft bietet ordnungsgemäß angemeldeten Aktionären und 
deren Bevollmächtigten an, von der Gesellschaft benannte Stimmrechts-
vertreter zu bevollmächtigen. Die von der Gesellschaft benannten Stimm-
rechtsvertreter üben das Stimmrecht im Fall ihrer Bevollmächtigung 
weisungsgebunden aus. Ohne Weisungen des Aktionärs sind die von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter nicht zur Stimmrechtsaus-
übung befugt. 

Die Vollmacht und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter sind entweder elektronisch, d.h. unter Nutzung des 
passwortgeschützten Internetservice der Gesellschaft unter der Internet-
adresse www.aixtron.com/hv gemäß des von der Gesellschaft festgeleg-
ten Verfahrens oder schriftlich, d.h. postalisch, per Fax oder per E-Mail zu 
erteilen.  
 
Die Zugangsdaten für die Nutzung des passwortgeschützten Internet- 
service und das Formular zur schriftlichen Vollmachts- und Weisungser- 
teilung an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter  
werden dem Einladungsschreiben beigefügt. Das Formular kann zudem 
unter der oben genannten Anmeldeadresse der AIXTRON SE postalisch, 
per Fax oder per E-Mail angefordert werden. Ferner steht ein neutrales  
Formular zusammen mit weiteren Informationen zur schriftlichen Voll-
machts- und Weisungserteilung an die von der Gesellschaft benann-
ten Stimmrechtsvertreter auf der Internetseite der Gesellschaft unter  
www.aixtron.com/hv zum Herunterladen bereit.  

 
Aktionäre, die die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
elektronisch bevollmächtigen möchten, können Vollmachten nebst 
Weisungen

 
bis zur förmlichen Beendigung der Fragenbeantwortung 
durch den Versammlungsleiter am Tag der Hauptversammlung  
(Mittwoch, 20. Mai 2020)

über den passwortgeschützten Internetservice der Gesellschaft unter der 
Internetadresse www.aixtron.com/hv gemäß des von der Gesellschaft  
festgelegten Verfahrens übermitteln. Die von der Gesellschaft benannten 
Stimmrechtsvertreter werden in der Abstimmung, die im Anschluss an die 
förmliche Beendigung der Fragenbeantwortung erfolgt, das Stimmrecht 
entsprechend der ihnen erteilten Weisungen ausüben.

Aktionäre, die die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
schriftlich bevollmächtigen möchten, können Vollmachten nebst Wei-
sungen bis zum

19. Mai 2020, 12:00 Uhr MESZ (Eingang bei der Gesellschaft)

postalisch, per Fax oder per E-Mail an die oben genannte Anmeldeadres-
se der AIXTRON SE übermitteln. Gleiches gilt für die Änderung und den 
Widerruf erteilter Vollmachten und Weisungen, die auf diesem Weg erfol- 
gen sollen.

Auf elektronischem Weg, d.h. über den passwortgeschützten Internet-
service der Gesellschaft unter der Internetadresse www.aixtron.com/hv 
gemäß des von der Gesellschaft festgelegten Verfahrens sind  
Änderungen und der Widerruf von bereits – elektronisch und schriftlich 
– erteilten Vollmachten nebst Weisungen bis zur

förmlichen Beendigung der Fragenbeantwortung durch den 
Versammlungsleiter am Tag der Hauptversammlung (Mittwoch, 
20. Mai 2020)

möglich.

Die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter können nicht 
mit der Stellung von Anträgen oder der Erklärung von Widersprüchen be-
auftragt werden.

8.  Fragemöglichkeit 

 Nach dem PandemieG genügt es im Fall einer virtuellen Hauptversamm-
lung, den Aktionären und ihren Bevollmächtigten eine Fragemöglichkeit 
im Wege elektronischer Kommunikation einzuräumen. Der Vorstand ent-
scheidet nach pflichtgemäßem, freiem Ermessen, welche Fragen er wie 
beantwortet. 

 Entsprechend diesen gesetzlichen Vorgaben hat der Vorstand entschieden, 
dass ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre und deren Bevollmächtigte 
bis spätestens zwei Tage vor der Hauptversammlung, also bis spätestens

17. Mai 2020, 24:00 Uhr MESZ,

Fragen über den passwortgeschützten Internetservice der Gesellschaft 
unter www.aixtron.com/hv gemäß des von der Gesellschaft festgelegten 
Verfahrens bei der Gesellschaft einreichen können. Entscheidend für die 
Fristeinhaltung ist der Eingang der Frage(n) bei der Gesellschaft. 

Die Beantwortung der eingereichten Fragen erfolgt während der Haupt-
versammlung.

Weitere Einzelheiten zur Fragemöglichkeit finden sich nachstehend unter 
10.

9.  Widerspruch gegen Beschlussfassungen der Hauptversammlung

 Ordnungsgemäß angemeldete Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten, die 
das Stimmrecht ausgeübt haben, haben das Recht, gegen einen Beschluss 
der Hauptversammlung in deutscher Sprache im Wege der elektronischen 
Kommunikation über den passwortgeschützten Internetservice der Ge-
sellschaft unter www.aixtron.com/hv gemäß des von der Gesellschaft 
festgelegten Verfahrens während der Hauptversammlung Widerspruch zu 
Protokoll zu erklären. 
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10. Rechte der Aktionäre nach Art. 56 SE-Verordnung, § 50 Abs. 2  
SE-Ausführungsgesetz, § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 
AktG, teils in Verbindung mit dem PandemieG

 Verlangen auf Tagesordnungsergänzung nach Art. 56 SE-Verord-
nung, § 50 Abs. 2 SEAusführungsgesetz, § 122 Abs. 2 AktG, § 1 Abs. 3 
Satz 4 PandemieG 

 Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 Prozent des Grundkapitals oder  
einen anteiligen Betrag am Grundkapital von 500.000 Euro (dies entspricht 
500.000 Stückaktien) erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf 
die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Das Verlangen 
ist schriftlich an den Vorstand zu richten und muss der Gesellschaft spä-
testens bis zum Ablauf des 5. Mai 2020 (24:00 MESZ) zugehen. Jedem 
neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begründung oder eine 
Beschlussvorlage beiliegen. Bitte richten Sie entsprechende Verlangen an 
die folgende Adresse: 

 
AIXTRON SE 
Vorstand 
Dornkaulstraße 2 
52134 Herzogenrath 

 
Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden unverzüg-
lich nach Zugang des Verlangens im Bundesanzeiger veröffentlicht und 
gemäß § 121 Abs. 4a AktG solchen Medien zur Veröffentlichung zuge- 
leitet, bei denen davon ausgegangen werden kann, dass sie die Infor-
mation in der gesamten Europäischen Union verbreiten. Sie werden den  
Aktionären außerdem über die Internetadresse der Gesellschaft unter 
www.aixtron.com/hv zugänglich gemacht. Die geänderte Tagesordnung 
wird ferner gemäß § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG mitgeteilt. 

Über den im Rahmen einer zulässigen Tagesordnungsergänzung bekannt 
gemachten Beschlussvorschlag wird während der Hauptversammlung  
abgestimmt werden.

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 
Abs. 1, 127 AktG 

Mit der Stimmrechtsausübung im Wege der Briefwahl gehen – soweit in 
den vorstehenden Hinweisen nichts anders ausgeführt – keine teilnahme-
bezogenen Rechte einher. Dementsprechend können Aktionäre und ihre 
Bevollmächtigten während der Hauptversammlung keine Gegenanträge 
stellen und keine Gegenvorschläge für Wahlen unterbreiten. 

Sollten Aktionäre und ihre Bevollmächtigten gleichwohl im Vorfeld der 
Hauptversammlung Gegenanträge ankündigen, werden diese ange-
kündigten Gegenanträge, auch wenn über sie während der Hauptver-
sammlung mangels Antragsstellung in der Hauptversammlung nicht 
abgestimmt werden kann, entsprechend § 126 Abs. 1 AktG von der Gesell-
schaft veröffentlicht, wenn sie spätestens bis zum Ablauf des 5. Mai 2020  
(24:00 MESZ) an die nachstehende Adresse übersendet werden. An-
derweitig adressierte angekündigte Gegenanträge und Wahlvorschläge  
werden nicht berücksichtigt. 

 

AIXTRON SE 
Investor Relations
Dornkaulstraße 2
52134 Herzogenrath
Telefax: +49 (2407) 9030-445
E-Mail: AIXTRON-HV@aixtron.com

 
Vorbehaltlich § 126 Abs. 2 und 3 AktG werden zugänglich zu machende 
angekündigte Gegenanträge von Aktionären einschließlich des Namens 
des Aktionärs, einer etwaigen Begründung und einer etwaigen Stellung-
nahme der Verwaltung unverzüglich auf der Internetseite der Gesellschaft 
unter www.aixtron.com/hv veröffentlicht.  
 
Für den Wahlvorschlag eines Aktionärs gemäß § 127 AktG gelten die 
vorstehenden Ausführungen einschließlich der Frist für die Zugänglich-
machung des Wahlvorschlags (Zugang spätestens bis zum Ablauf des  
5. Mai 2020, 24:00 MESZ) sinngemäß; der angekündigte Wahlvorschlag 
muss nicht begründet werden. Der Vorstand der AIXTRON SE braucht den 
Wahlvorschlag nach § 127 Satz 3 AktG auch dann nicht zugänglich zu  
machen, wenn der Vorschlag nicht den Namen, den ausgeübten Beruf  
und den Wohnort der vorgeschlagenen Person enthält. 

Fragemöglichkeit gemäß § 131 AktG in Verbindung mit § 1 Abs. 2 
Satz 1 Ziffer 3, Satz 2 PandemieG

Bei einer Hauptversammlung, die gemäß §  1 Abs.  2 PandemieG ohne 
physische Präsenz der Aktionäre und ihrer Bevollmächtigten stattfindet, 
können die angemeldeten Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten Fra-
gen über Angelegenheiten der Gesellschaft an die Verwaltung im Wege 
elektronischer Kommunikation stellen, soweit deren Beantwortung zur 
sachgemäßen Erledigung des Gegenstands der Tagesordnung erforder-
lich ist. Die Fragemöglichkeit erstreckt sich auch auf die rechtlichen und 
geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen 
Unternehmen. Da der hiermit einberufenen Hauptversammlung u.a. der 
Konzernabschluss und der Konzernlagebericht vorgelegt werden, er- 
streckt sich die Fragemöglichkeit auch auf die Lage des Konzerns und der 
in den Konzernabschluss einbezogenen Unternehmen.

Die Fragen sind in Übereinstimmung mit 1 Abs.  2 Satz  2 PandemieG  
bis spätestens zwei Tage vor der Hauptversammlung (17. Mai 2020,  
24:00 MESZ, Eingang bei der Gesellschaft) in Textform in deutscher Spra-
che im Wege der elektronischen Kommunikation über den passwortge-
schützten Internetservice der Gesellschaft unter www.aixtron.com/hv  
gemäß des von der Gesellschaft festgelegten Verfahrens bei der Gesell-
schaft einzureichen. 

Die Beantwortung der eingereichten Fragen erfolgt während der Haupt-
versammlung.

Darüber hinaus gelten die allgemeinen Auskunftsverweigerungsrechte 
gemäß § 131 Abs. 3 AktG. Das gilt insbesondere insoweit, als die Erteilung 
der Auskunft nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung geeignet 
wäre, der Gesellschaft oder einem verbundenen Unternehmen einen nicht 
unerheblichen Nachteil zuzufügen oder soweit sich der Vorstand durch die 
Erteilung der Auskunft strafbar machen würde. 
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11.  Weitergehende Erläuterungen / Hinweis auf die Internetseite der Ge-
sellschaft  

 Weitergehende Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach  
Art. 56 SE-Verordnung, § 50 Abs. 2 SE-Ausführungsgesetz, § 122 Abs. 2,  
§ 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG, teils in Verbindung mit dem  
PandemieG, finden sich auch auf der Internetseite der Gesellschaft unter  
www.aixtron.com/hv. Auch die nach § 124a AktG zugänglich zu machen-
den Unterlagen und Informationen zur Hauptversammlung finden sich  
auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.aixtron.com/hv. Die Ab-
stimmungsergebnisse werden nach der Hauptversammlung unter der 
gleichen Internetadresse veröffentlicht. 

12. Informationen zum Datenschutz

 Die Gesellschaft verarbeitet als verantwortliche Stelle im Sinne von Art. 4 
Nr. 7 VO (EU) 2016/679 (DS-GVO) personenbezogene Daten: persönliche 
Daten (z.B. Name), Kontaktdaten (z.B. Anschrift, E-Mail-Adresse), Informa- 
tionen über die Aktien (z.B. Aktienanzahl) und Verwaltungsdaten auf 
Grundlage der geltenden Datenschutzbestimmungen, um den Aktionä-
ren und Aktionärsvertretern die Ausübung ihrer Rechte im Rahmen der 
Hauptversammlung zu ermöglichen. Die Aktien der AIXTRON SE sind 
Namensaktien, die gemäß § 67 AktG unter Angabe des Namens, des Ge-
burtsdatums und der Adresse des Aktionärs sowie der Stückzahl oder der 
Aktiennummer in das Aktienregister der Gesellschaft einzutragen sind. Die 
Gesellschaft wird gesetzlich vertreten durch ihren Vorstand, namentlich 
Herrn Dr. Felix Grawert und Herrn Dr. Bernd Schulte.

 Die Kontaktdaten der Gesellschaft als verantwortliche Stelle lauten:

AIXTRON SE
Dornkaulstraße 2
52134 Herzogenrath
Verantwortlicher: Dr. Bernd Schulte (Vorstandsmitglied AIXTRON SE)
E-Mail: AIXTRON-HV@aixtron.com

Die Gesellschaft ist rechtlich verpflichtet, die Hauptversammlung nach 
Maßgabe des Aktiengesetzes durchzuführen. Die Verarbeitung der per-
sonenbezogenen Daten der Aktionäre und Aktionärsvertreter ist für die 
Teilnahme an der Hauptversammlung zwingend erforderlich. Für die Ver-
arbeitung ist die Gesellschaft die verantwortliche Stelle. Rechtsgrundlage 
für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 c) DS-GVO.

Die personenbezogenen Daten werden zum Zwecke der Vorbereitung, 
Durchführung und Abwicklung der Hauptversammlung verarbeitet, ins-
besondere zur Führung des Aktienregisters, zur Kommunikation mit den  
Aktionären und zur Erstellung der Niederschrift über den Verlauf der 
Hauptversammlung. Darüber hinaus werden die personenbezogenen  
Daten auch aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen wie z.B. aktien-, han-
dels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten verarbeitet.

Die Gesellschaft gibt die personenbezogenen Daten grundsätzlich nicht 
an Dritte weiter. Ausnahmsweise erhalten Dritte (z.B. Hauptversammlungs-
dienstleister, Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer), welche im Zusam-
menhang mit der Ausrichtung der Hauptversammlung beauftragt werden, 
von der Gesellschaft solche personenbezogenen Daten, die für die Ausfüh-
rung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind. Sie verarbeiten die 
Daten ausschließlich nach Weisung der Gesellschaft.

Die Gesellschaft speichert – vorbehaltlich nach der Hauptversammlung in 
Kraft tretender gesetzlicher Vorschriften – die personenbezogenen Daten 
der Aktionäre und Aktionärsvertreter aufgrund gegenwärtiger gesetzlicher 
Aufbewahrungspflichten für einen Zeitraum von zehn Jahren, beginnend 
mit dem Ende des Jahres 2019. Im Einzelfall kann es zu einer längeren 
Speicherung der personenbezogenen Daten kommen, wenn die weitere 
Verarbeitung der Daten noch zur Bearbeitung von Anträgen, Entschei-
dungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung 
notwendig ist.

Wir weisen darauf hin, dass auf der Hauptversammlung unter Wahrung 
der Persönlichkeitsrechte Fotos von der Veranstaltung gemacht werden  
(vgl. Art. 6 Abs. 1 f ) DS-GVO).

Den Aktionären und Aktionärsvertretern stehen die Rechte nach Kapitel III 
der DS-GVO zu, namentlich ein Auskunftsrecht gemäß Art. 15 DS-GVO, das 
Recht, nach Maßgabe des Art. 16 DS-GVO die unverzügliche Berichtigung 
unrichtiger oder unvollständiger personenbezogener Daten oder nach 
Maßgabe des Art. 17 DS-GVO die unverzügliche Löschung der personen-
bezogenen Daten zu verlangen, nach Maßgabe des Art. 18 DS-GVO die 
Einschränkung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu verlan-
gen und das Recht, nach Maßgabe des Art. 20 DS-GVO die personenbezo-
genen Daten in einem den gesetzlichen Anforderungen entsprechenden 
Format zu erhalten und diese Daten einem anderen Verantwortlichen 
ohne Behinderung zu übermitteln (Recht auf Datenübertragbarkeit).

Diese Rechte können gegenüber der Gesellschaft unentgeltlich über die 
folgenden Kontaktdaten geltend gemacht werden:

AIXTRON SE
Dornkaulstraße 2
52134 Herzogenrath
Verantwortlicher: Dr. Bernd Schulte (Vorstandsmitglied AIXTRON SE)
E-Mail: AIXTRON-HV@aixtron.com

Zudem steht den Aktionären und Aktionärsvertretern gemäß Art. 77  
DS-GVO ein Beschwerderecht, insbesondere bei der Datenschutzauf- 
sichtsbehörde, die am Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort des Aktio- 
närs oder Aktionärsvertreters zuständig ist, oder des Bundeslandes, in  
dem der mutmaßliche Verstoß begangen wurde, zu.

Die Aktionäre und Aktionärsvertreter erreichen unseren Datenschutzbe-
auftragten unter:

INTEGRITY
Gesellschaft für Datenschutz, Geldwäscheprävention
und Compliance
Jülicher Straße 215
52070 Aachen
E-Mail: datenschutz@aixtron.com

Die Informationen zum Datenschutz sind zudem abrufbar auf der Internet-
seite der Gesellschaft unter www.aixtron.com/hv.

 
Herzogenrath, im April 2020 
 
AIXTRON SE 
Der Vorstand 
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